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Ü ber d a s  bey d e n e n  g o ld e n e n  M ü n z e n  ( u m
Louis - mäßig zu ftyn)  zu beobachten kommende voll-

kommene Gewicht

E r n e u e r t e

Aller und jeder fremden Gold - und Silber-Münz-Gattun-
-gen, welche in gesamten'Kaiml. Königl. Erb - Königreichen und 
Landen, sowohl in Handel und Wandel, als auch bey allen Kaiserlich- 
Königlichen, und gesamten übrigen pudiiquen Lallen frey auszugeben, 
und anzunehmen annoch fernershin (jedoch anders nicht, als m dem 
angesetzten Lours-Preiße, und nach dem bey denen Gold Münzen 

angemerkten vollkommenen Gewichte)  gestattet, und
erlaubet seynd.

Schwere derrn'fol> 
gendcn G o ld 8or- 
len «ach dem «reli- 
„P-iüO.Grän schwe
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wicht.
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goldene Münzen.

rcnt.

si. kr. pf.
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îe Chur-Bayerische,,und Fürstl. SalzburgischeOonven- 
t'ivnH , mäßig 2z. Karat und complste 8. Grän fein 

haltende Ducsten, wi^ die Kaiserl. unö Königliche - 
Übrige gdsamte in Reichs-OonUitmions - mäßigen Schrott 

und Korn in dem Römischen Reich, oder anderwerts ge
prägte ,  wenigstens sz. Karat und 7. Grän feinresUter 
hallende vucsten - - - -

Die Chur-Bayerische vlsxä'Or ,fü r so viel, als solche das 
hier beygesetzte Gewicht vollkommen haben werden, Lon- 

 ̂ mäßig , - - -
A Die

IO

8



Schwere deren fol
genden Gold- i>o, 
icn nach dem c»Ui- 
>,!„i6o.Grä>i schwe
ren Ouc-rleu - Ge
wicht-

Ilucaken. Grän.
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Die Chur-Bayerische halbe lVIsx ck'Or eoöem moäo Lon- 
venüoas-mäßig - - - . -

Ingleichen , wann solche das hiernächst angesetzte Gewicht 
vollkommen haben.

Die Chur-Bayerische / Chur-Pfälzische, und Her-oglich- 
Würtcnbcrger Lnrolms Oonventions-mäßig - 

ve tti halbe Osrolms eoclem cssu auch Lonventions-mä
ßig - - - - - -

Die sb ^Xnno 1750. bisherige neue Königl. Preußische dop
pcltc Doppien,^er bUckc-ricli cl'Or - -

Einfache äem - , ,  - -
Halbe äetti - - , , -
88. Keinen anderen deren übrigen im Römischen Reiche ge

prägten voppien, I.oui8 6 '0 r , sogenannten Onrolms, 
oder Zehen Gulden Stücke, noch sonstigen Gold-Münzen, 
als nur oben vermeldeten Gattungen wird einig minde
ster Ooui-8 jn denen Kaiserl. Königl. Erb» Königreichen, 
und Landen gestattet, noch gelassen.

kn dem M m . Uciche geprägte silberne
Münz-Sorten.

Die alten, und neuen Zu 14. Lothund 4. Grän in dem feinen 
Halt nach dem aufrechten Reichs - Schrott und Korn in 
dem Röm. Reich geprägte 8pecie8-Thaler; Item die Con- 
veruions- mäßige Chur-Fürstl. Bayerische, dannFürstl. 
Salzburgische,' und sonstige auderwcrtige in Römischen 
Reiche auf besagten Onvemions - Fuße gleichmäßig 
Stück für Stück MsUrter, und in feinem Halt von i z. 
Loth 6. Gran dergestalten (  daß zehen Stücke prsreise 
eine Cöllnische feine Mark Silber enthalten, und sccu- 
rats eine Wiener Mark schwer wägen) geprägte, oder 
gepraßt werdende 8peci68-Thaler,odcr 2. fl. Stücke,wie 
die Kaiserl. Königl. - , , -

vetto halbe 8pecie5-Thaler, oder Zpocles-Guldiner , dann 
auch von feinem Silber scycnde -̂ el Stücke, wie bishero 

vetto halbe Guldincr, oder viertel ZpeLies-Thalcr ( deren 
neuere Lonvemions»mäßige audurch zu erkennen seynd, 
daß, wie bey denen Kaiserl. Königl. die Bildnüße, und die 
Wapen, in einem übcrecks stehenden l^usärst , oder 
Wecken zu sehen seynd , und mit haltenden iz . Loth 
6. Grän fein, deren 40. Stücke eine Wiener Mark wä
gen) ebenfalls wie bishero - - ,
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Sch werk deren fol ? 
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r iv n  zu Hol, 
baden fo l

gende M i i i i j -  
L o r k e n  zu 
cou rlire ii p r . 
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Königlich französische
8orceN.

iold-

Doppelte 1.0M8 6'0 r 
Einfache vouis ä'Or 
veno halbe - 
Sonnen vom§ ä'Or 
Schild vouis 6'0 r

französische
8oi-rel1.

iilbcr-

Französische alte Thaler, oder vouw  LIsnc - -
H a lb e  v o u is  L l a n e .  -  x -  ,

KL. Die Viertel öetto seyttd allzuleicht , und abgenutzet 
dergcstaltcn, daß die mehresten nur 2 5.26. bis höchstens 
27. oder 28. Kreuzer innerlichen Werth halten, mithin als 
vours-mäßig nicht angesehen werden können.

Neue und alte Französische sogenannte ^gglo-Thalcr von 
dem Verstorbenen sowohl, als auch von dem jetzt Re

st 2 gie-

i? —

25

40 —
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Die Chur - Fürstl. Bayerische, und Fürstlich-Salzburgischc S  kr. pf. 
vonventions - mäßige 20. kr., oder sogenannte Kopf-Stü-! 
cke, wie Kaiser!. Königl. - - ? -

vetti vonvemions-mäßige halbe Kopf-Stücke,oder IO. kr.!
Stücke, Me die Kaiser!. Königl. - - -

Die alte mit XV. bezeichnte Siebenzchner von Brieg, und 
übrigen vorhin fürgewesten Herzogen in Schlesien; item 
derley Fürstlich - Salzburger alte und neue denen Kai- 
scrl. Königl. gleiche Siebenzehncr, eben wie solche - 

Die ab^nno 1750. bishero geprägt werdende neue Königl.
Prensische Reichs-Thalcr, oder Neunzig Kreuzer-Stücke, 
wann solche wenigsten 1. Loth, 1. Huintel /  und ei
nen Bruchthcil eines veniers Wiener Gewicht wägen 

v<.tto halbe Reichs-Thalcr, oder Fünf und vierzig Kreuzer- 
Stücke , wann solche wenigstens zwey H uinte l, und 
ungefähr anderthalben veniers Wiener Gewicht wägen

Kö. Außer oben lpecitice benennten haben gar keine ande
re in dem Römischen Reich geprägte silberne Münzen ei
nigen mindesten Lours in denen Kaiser!. Königl. Erb- 
Königreichen und Landen.
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Schwere deren fol
gende» Gold-80»  
ken nach dem orcli- 
a»ri6o.Grän schwe
ren vucitcen Ge
wicht.

Grän.
gierenden Könige, auf deren alten Ksvsrs anstatt des 
Wapens drey in Triangel gegen einander gestellte Kö
nigliche Cronen Zu sehen, dahero solche Cronen-Thalcr 
genennet werden; auf deren neuen keverg hingegen das 
Königl. Wapen mit Palm-oder Lorber- Zweigen umge
ben ist, und gemeiniglich Palm - Lorber - oder Feder- 
Lhaler genennet werden - , -

Dergleichen halbe - - -

NL. Deren Viertel aber seynd allzusehr abgenutzet, daß 
solche nicht valviret, weder als Laurs-mäßig angesehen 
werden können; und der doppelte I-ouis 6'0r hat mehrer 
als zwey Einfache Zu wägen , dieweil dessen innerlicher 
Feinhalt gemeiniglich minder ist.

Allerhöch
ster Uelolu- 
rion zu Fol
ge habe» fol
gende Münz» 
d o r t e n  zu 
conrliren pr. 
WienerLuor- 
rent.

fl. kr. pf.

Königliche ipamsche
Lorten.

iold-

44
52
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Vierfache Spanische Doppien 
Doppelte öetti - -
Einfache clerrc» - -
Halbe 6etto  ̂ -

königliche iranische
Lpecies.

iilber-

42

5
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47
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Alle Spanische sowohl in Europa geschlagene 8pecies-Tha- 
le r, als aus America kommende satten, oder ?SL2S 
Lolonsris, oder Nexiosne, wann solche nicht beschnit
ten , und ihr vollkommenes Gewicht haben -

NS. Denen minderen Spanischen Silber - Lpecies, oder 
Münzen wird kein Lonrs gestattet.

Königliche Vortugesische Gold-
Münzen.

Ein Fünffacher Noi 6'0r mit dem Portugesischen grossen 
CreuZ auf emer, und dem Königlichen Portugesischen 
Wapen auf der anderen Seiten - 

Ein dopelter vloi chor - - ,
Em einfacher 6'0r - - -
Ein halber lVloi ä'Or - - -
L in fünftel ^ o i ö'Or - - -

-
-
-
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Schwere bereu fol
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Ein doppelter leüon mit dem Königl. Bildnuß auf ei
ner, und dem Königl. Portugesischen Wapen auf der 
anderen Seite - - - - -

Einfache vetto - - - « -
Halbe Oetto - - - -
Viertel veno - - , ,
Achtel vettö - - - - .

KL. Die Portugeßfche Silber-Münzen haben keinen 
Lours.

?owohl dermaligc als vormalige Gold-
- Münzen deren Oesterrcichischen 

Niederlanden.
Ganze, oder so genannte doppelte 8ouvermns 6 '0 r -
Halbe /  oder so genannte einfache Souveräns 6'Or -

Oetto Uilber - Münzen deren Wester-
reichischen Niederlanden.

Ein ganzer Ducswn-oder Niederländisches dermalen all
da 61. Stüber ^.rZent 6e cksnxe geltendes zehen Schil
ling-Stück, sowohl alte, als neue - -

Ein halbes öetto - - - - -
Ein alter katseon, oder so genannter Burgundischer- oder 

Creuz-Lhaler - - - - -
Ein halber äetto - - - s -
Ein Niederländisches neues neun Schilling-oder so genann

tes Cronen-Stück - - -
Ein halber öetto - - -

dls. Die übrigen, und minderen Niederländischen silbernen 
Münz - Sorten haben hier Landes keinen Lours.

Großherzoglich - Uoscanische Gold-
Münzen.

Ein Tecliin, oder Oi§1isto wie die Kaisers. Königs» Krem- 
nitzer Ducstcn , -  ̂ -

B

Merhöch, 
Iler iielolu-- 
rion u, Fol
ge haben fol
gende Münz- 
Lurlen zu 
courllren pr. 
WieucrLour- 
>ent.
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Schwere deren fol
genden Gvld-Lor- 
rcn mich dem orcti- 
nsriSoGrän schwe
ren Durren - Ge
wicht.

Duc«cen. ,Grän.

» 6v

roßherzogl. Goscamschc Wilber-
Münzen.

Ein kiattra, wann sie nach dem aufrechten Mändl - Ge, 
wicht y. vucaten und 6. Grän wägt - -

Halbe 6etto per 4 . vucaten ZZ. Grän im Gewicht - 
Viertel äetto per 2. vucaten i 64. Grän im Gewicht - 
Ein vivornino, wann solches 7. vucaten 46. Grän im Ger 

wicht - - - - -
Ein halbes äetto per z. vucaten 5 z. Grän im Gewicht 
Ein Viertel äetto per I. vucaten 564. Grän im Gewicht

I'lL. Von jedem caürenden Grän ist 1. Pfenning 
von diesem gestatteten eours-Prejß'abzuziehen.

lenttiamsche Gold - Münzen.
Ein Venetianischer 2 ecdiu wie die Kaisers. König!. Krem- 

nitzer vucaten - - » - -

Wenetiamsche Uilberne 8pecie5-
Münzen.

Ein Venetianischer vucstdn) Creutz - Eron - oder 8cuäo, 
wann solcher 9. Vucaten und 6. Grän wäget - 

Ein Venetianischer vucato, wann solcher 6. vucaten und 
Z i. Grän wäget - - - -

Eine Venezianische ^uüinä, wann solche 7. vuüaten und 
56. Grän wäget - - - ->

diö, Für jeden calirenden Grän ist ein Pfenning ab
zuziehen / Und außer obigen in Lours gestatteten 
dreyen Sorten haben di§ übrige grosse und kleine 
Venetianische silberne und kupferne Münz - Sor
ten ganz und gar keinen Lours in denen Kaiserl. 
König!. Erb - Königreichen und Landen.

Wayländische, und Mantuamsche
Silber-Münzen.

Ein Philipp - T h a le r , wann solcher 7. vucaten und 56, 
G rän wäget j- - - ,  -

Meihöch- 
slcr Resolu
tion ;u Zote 
ge haben fol
gende Münz- 
L u r r en  z»
cnursmu pr. 
WiencrLour^ 
renr.
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Schwere deren fol. 
gendcii Gold - Lor
ten nach dem oräi- 
v r r i  So Grän schwe 
ten Ouc»tcü -G -- 
ivlchk.

ucicen- Grän
Ein Mantuaner Thaler- wann solcher y.Vucsren und 20.

Grän wieget - - - - -
Ern Mantuaner halber Thalcrzu >  Vucsten und^G rän

AL. Für jeden calirenden Gran ist ebenfalls ein Pfen
ning abzuziehen.

iollandische Gold - Münzen.
Ein Holländer - vucsren (indeme nach eigends allen 

Fleißes gemacht - und erneuerten Proben in LKeLku be
funden worden/daß solche keinen minderen feinen Halt 
als vollkommene 2z. Karat und 7. Grän haben) ver 
bleibet wie die im Römijchen Reiche geprägten Ducsten 
künftighin in gleichmäßigem Lours per - s

Wsche W ber-Münzen.

Allerhöch
ster Uelolu- 
rion zu Fol
ge haben sol
lende Münz. 

2 o r t e »  zu
c n u rilie ,, p r.
WrenerOour-
renl.

fl. kr.l p^ 

54
57 - -

Ein k^oubel -
Halber veno ,

Vabftliche W ber-Münzen.
Die Päbstlichen kislkre, oder ScuäikomLni, wann solche 

9. Ducaten und 6. Grän wägen - - -
AL. Wovon für jedes calirendes Mändl-Gewichts- 

Gran ein Pfenning abzuziehen ist.

lenueser Uilbcr - Münzen.
Cure Oenuins) wann solche 10. vvLLten und 54. Grän 

wäget - - - - -

Aö. Wovon ebenfalls für jeden callrenden einen Grän 
ein Pfenning abzuziehen ist.
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N L .
Hierbey wird noch angemerket und erinnert , daß keinen andren Gattungen gold- 

noch silberner, groß- noch kleiner fremder Münzen (wie sie immer Namen ha
ben möchten) einiger Ooui-8 in den Kaiserl. Königl. Erblanden verstattetift, son
dern alle andere in dieser SpeLiücmion nicht enthaltene fremde gold - und silber
ne , groß- und kleine Münzen, und Schied-Münzen verrussen und verbottcn seynd 
und bleiben, nach Maaß aller Hierwegen bis anhero ergangenen und xmblicirten 
Münz-Oenerslicn , Patenten, und käiLken, welchen zu Folge auch jedbrman bey W ä
gung des Goldes, sich von gcri»gen Gewichten zu enthalten, und kein andres, 
als das so genannte schwere, und aufrechte, in denen Kaiser!. Königl. Erb-Äönig« 
reichen und Landen durch Behörde eimentirtevueaten- Mandl-Gewichte zu gebraur 
chen, und auf vollkommenes Gewicht der sowohl einheimischen als besonders de
ren Lours habender fremden goldenen Münz - Sorten um so mehr zu halten hat, 
als au f-Ih ro  Kaiser!. Königl. Majestät Allerhöchsten Befehl, und Resolution vom 
15. Ssptemb. 1755. eines Theils das Gewicht einiger fremden goldenen Münz-Gat- 
tungen, welches in den vorigen Specittcationen aus Verstoß, oder einer damaligen all
zugeringen Lours-Preis-Verstattung, zu gering angesetzet war, in gegenwärtiger 
8peci6cation erhöhet, und auf das rechte und scharfe Ausmünzungs-Gewicht ge
bracht worden ist; ändern Theils aber der Mißbrauch, dem Golde bey Wägung des
selben einen ganzen Grän anzuhängen, verbotten ist, und verbotten bleibet; damit 
durch das zu gering angesetzt gewesene Gewicht einiger goldenen Münz-Sorten, und 
durch den Mißbrauch, da man dem ungcwichtigen fremden Golde eine ganze Grän 
angehänget hatte, nicht das- wichtige Kaiserl. Königl. Gold, besonders aber das S i l 
ber aus den Kaiserl. Königl. Erb-Landen, wie bishero geschehen ist, geführet wer
den möge, und zugleich dadurch das Hereinkommcn der Silber-Münzen verhindert 
werde. Zwar ist es nicht ohne, daß durch den täglichen Gebrauch das Gold in et
was abgenutzet und abgerieben werde, wiewohl (wann beobachtet w ird) dieses we
nig betragt. I n  Betrachtung dessen ist auch von allerhöchstem Orte Lonnivenöo 
AUergnädigst gestattet worden, daß einem goldenen MünZ-Stücke bey der Wägung 
ein yaloer Grän angehaagt werden dürfe; jedoch keiner Dings mehrer, das Münz- 
Stück mag nun groß oder klein, ein- oder mehrfach seyn. Auch seynd erstge
dachte Münzen niemals per Sack, noch »l blarclco, sondern allemal Stück für 
Stück zu wägen. Wenn nun das wagende Gold - Stück mit dem angehängten 
Halden Gran , dem Gewichte vorschlagt; so ist es für vollwichtig zu halten, und 
kann es ausgegcben und angenommen werden. Sollte es aber dem Gewich
te nicht Vorschlägen, sondern einstehcn, mithin um einen völligen halben Grän ca- 
liren; oder sollte wohl gar das Gewicht ihr der Gold-Münze, die einen halben Grän 
angchängt hat, vorschlagen, so wenig cs auch immer seyn mag; so ist diese für un- 
gewlchtig zu halten, und kann durchaus von niemanden in Bezahlung an jemanden 
gegeben, vttlweniger aber aufgcbürdet werden , nämlich ohne Abzug und Loniü- 
cirung 1'"° des ganzen ^ggio-Betrags einer solchen eslircndcn Gold-MünZe; und 
zwar bestehet dieser - Betrag in der ganzen Zahl der Kreuzer, um welche 
die einfachen Stücke einer jeden Gold - Münz - Gattung höher courlwen, als die An
zahl der Gulden ihres Wcrthcs ist. Dann 2 ^ 'des Oslo bey allen übrigen G old-Sor
ten sowohl als bey den vuemen, ohne Ausnahme, und zwar per vier KreuZcr für je
den LLlirenden Gewichts-Grän,wie auch für die halbe, und viertel Grän nach Proportion. 
Und obschon die ^ggio insgemein die ganze Zahl der Kreuzer beträgt, um welche das 
emzele Gold-Stuck über die Zahl der Gulden courliret; so wird jedoch hiebcy angemer- 
kcr, daß zum Besten des kublici, zu baldigster Ausrottung des ungewichtigen Goldes,

' und



und Zu mehrerer Erleichterung derUmmünZung, die Kaisers. Königs. Münz-Aemter be
reits dahin inüru-ret seynd, nebstdem Oslo an statt des ganzen ̂ §§>'0 nur einen Kreuzer 
per jeden Gulden des Laars-Preises einer jeder goldenen Münz-Gattung abzuzie- 
hcn,ohne Ansehung dcrKreuzcr, welche die auögemünzte Zahl der Gulden übersteigen. 
Aufdiese Weise sollen, bey Einlösung eines einfachen ungewichtigcnvucmens,nur vier 
Kreuzer,eines ungewichtigenOrolms nur neun Kreuzer, eines ungewichtigen kns- 
6 eriLk  6'0 r ,  wie auch einer alten Französischen oder Spanischen voppien nur sieben, 
eines Spanischen (Zuaclrupel - Stückes neun und zwanzig Kreuzer, und nach kro» 
p o r iio n  bey allen übrigen Gattungen, welche in dieser 8pLL i6 c3t io n  nicht beyge- 
fügct seynd, bey Einlösung der zu vcrmünzcndcn ungewichtigcn Gold-Sorten, den 
Partheycn,nach dem Verhältniße der angesetzten vollgewichtigenGold-Münz-Schwe- 
rc abgezogen werden. Ja es wird ihnen auch die Wahl gelassen, wenn sie ein 
Quantum einliefern, worbey es sich der Mühe verlohnet, ob sie lieber die Ein
schmelzung, und Bezahlung nach dem innern feinen Goldhalte, an drey hundert 
und drey und dreyßig Gulden für jede Wiener Mark fein Gold, welche in dem ein
gelieferten <siu3nw der ungewichtigen Gold - Münzen enthalten ist, und, wann sie 
solchenfalls für jede rohe Mark der eingeliefcrten ungewichtigen Gold-Münzen zwey 
Gulden , vier und zwanzig Kreuzer Ausschnitt bezahlen , auch die Bezahlung des 

Silbers, welches in ihren Einlieferungcn stecken möchte, in dem gewöhnlichen
Einlösungs-Preise verlangen.

O

W I E N  in Oesterreich,
Gedruckt in der Kaiserl.-König!. Hofbuchdrnckerey bey Johann Thomas T ra ttn ern , 1 7 5 z .


